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Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

MRG §30 Abs2 Z15 idF 1991/068;

Rechtssatz

Aus dem Blickwinkel des Kriteriums der "Verkehrsrücksichten" ist die Errichtung des Neubaues und die damit

verbundene Verbreiterung der ö=entlichen Verkehrs>äche zwar geeignet, ein gewisses Gefahrenpotenzial zu mindern,

dies reicht für sich allein aber zur Erlassung des angestrebten Interessenbescheides nicht aus, zumal schon beim

gegebenen Bestand Verbesserungen durch die Errichtung eines Gehsteiges zumindest auf einer Seite möglich wären

(im Übrigen wurde nicht festgestellt, wie breit die Straße ist, sodass bei der gegebenen Verfahrenslage auch schon

deshalb der Versuch der Quantifizierung des Gefahrenpotenzials und seiner möglichen Verringerung scheitern muss).
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